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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Tampon, insbeson-
dere für die Frauenhygiene, bestehend aus einem im
wesentlichen zylindrischen Grundkörper mit einem in
Einführrichtung vorderen Ende, das abgerundet oder
kegelig geformt ist, sowie einem hinteren Ende mit einer
Stirnfläche, aus der ein mit einem Teil seiner Länge in
dem Grundkörper befestigter Faden oder ein Bändchen
herausgeführt ist, wobei Grundkörper und Faden von ei-
ner zur Benutzung des Tampons entfernbaren Schutz-
hülle umschlossen sind. Die Erfindung bezieht sich au-
ßerdem auf ein Verfahren zum Verpacken eines Tam-
pons.
[0002] Bekannte Tampons bestehen aus einem Fa-
servliesmaterial, das mittels geeigneten Preßwerkzeu-
gen in die voranstehend beschriebene Form gebracht
wird. Die bekannten Tampons unterscheiden sich vor al-
lem hinsichtlich ihrer Formsteifigkeit und Saugleistung.
Letzteres wird durch die von dem Tampon bewirkte
Sauggeschwindigkeit sowie Flüssigkeitsaufnahmeka-
pazität bestimmt. Eine gleichmäßige und hohe Flüssig-
keitsaufnahme ist dabei von der wirksamen Oberfläche
des Tampons abhängig. Um diese Absorptionsfähigkeit
des Tampons nach der Herstellung nicht durch Lage-
rung und Transport zu beeinträchtigen, ist die gewöhn-
lich aus Cellophan gefertigte Schutzhülle vorgesehen.
[0003] Im WO-A-84/02 840 wird ein Tampon be-
schrieben, dessen Rückholband am rückwärtigen Ver-
schluß der Verpackungsfolie befestigt ist. Die Verbin-
dungsart wird nicht näher beschrieben.
[0004] Die bekannten Tampons dieser Art weisen den
Nachteil auf, daß der zum Rückholen dienende Faden
beim Umschließen des Tampons mit der weitgehend
luft- und feuchtigkeitsdicht abschließenden Schutzhülle
in die Faserstruktur des Tampons eingedrückt wird. Da
ein Tampon üblicherweise nur mit ausgestrecktem Fa-
den verwendet wird, ist es erforderlich, den in die Fa-
serstruktur eingedrückten Faden vor dem Gebrauch
herauszulösen. Dies birgt nicht nur die Gefahr einer Be-
schädigung der Faserstruktur, etwa durch Fingernägel,
und damit einer Beeinträchtigung der Saugleistung des
Tampons, sondern ist auch unter hygienischen Ge-
sichtspunkten unbefriedigend.
[0005] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zu Grunde, einen Tampon mit bei der
Anwendung verbesserter Handhabung zu schaffen und
zudem ein Verfahren zum Verpacken eines solchen
Tampons anzugeben.
[0006] Diese Aufgabe ist bei einem Tampon mit den
voranstehend genannten Merkmalen erfindungsgemäß
dadurch gelöst, daß der aus dem Grundkörper heraus-
geführte Teil des Fadens bei von der Schutzhülle um-
schlossenem Tampon vollständig im Bereich der hinte-
ren Stirnfläche angeordnet ist, wobei ein an dem die hin-
tere Stirnfläche des Tampons abdeckenden Teil der
Schutzhülle anliegendes Teilstück des Fadens stoff-
schlüssig mit der Schutzhülle verbunden ist.

[0007] Bei einem solchermaßen ausgebildeten Tam-
pon ist es entbehrlich, den Faden direkt zu ergreifen,
um ihn vor Gebrauch auszustrecken. Ursächlich hierfür
ist, daß der aus dem Grundkörper herausgeführte Teil
des Fadens beim Abziehen des die hintere Stirnfläche
abdeckenden Teils der Schutzhülle gleichzeitig vom
Tampon gelöst und gestreckt wird. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, daß sich der Faden außerhalb des
Grundkörpers bei noch nicht entfernter Schutzhülle aus-
schließlich im Bereich der hinteren Stirnfläche befindet
und lediglich zur Sicherung seiner Lage locker mit dem
Tampon verbunden ist. Beim Abziehen des die hintere
Stirnfläche abdeckenden Teils der Schutzhülle löst sich
daher der aus dem Grundkörper herausgeführte Teil
des Fadens zwangsläufig von dem Tampon, da das an
der Schutzhülle anliegende Teilstück des Fadens stoff-
schlüssig mit dieser verbunden ist. Der Faden wird also
gestreckt, wobei erst bei einer bestimmten Zugkraft die
stoffschlüssige Verbindung zwischen Faden und
Schutzhülle getrennt wird. Ein umständliches und auf-
wendiges Lösen des Fadens unter Verwendung der Fin-
gernägel ist also nicht erforderlich, so daß bei der An-
wendung des erfindungsgemäßen Tampons eine ver-
besserte Handhabung erzielt wird.
[0008] Somit bedarf es eines Ergreifens des Fadens
- wie bei den im Stand der Technik bekannten Tampons
üblich - nun nicht mehr, so daß zusätzlich die Gefahr
einer Beschädigung der Oberfläche des Tampons, ins-
besondere das Herauslösen von Faserverbänden, bei-
spielsweise durch die Fingernägel, vermieden wird. Auf
diese Weise kann ein schädliches Verbleiben vom Tam-
pon abgelöster Faserverbände nach der Benutzung in
der Körperhöhle ausgeschlossen werden.
[0009] Um eine einfache und zuverlässige Verbin-
dung des aus dem Grundkörper herausgeführten Teils
des Fadens mit dem die hintere Stirnfläche abdecken-
den Teil der Schutzhülle zu erreichen, wird in vorteilhaf-
ter Ausgestaltung der Erfindung vorgeschlagen, daß
der die hintere Stirnfläche abdeckende Teil der Schutz-
hülle durch thermisches Verschweißen mit dem an die-
sem anliegenden Teilstück des Fadens verbunden ist.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist zum
Entfernen der Schutzhülle ein Aufreißband vorgesehen,
das vorzugsweise um den Umfang des Tampons herum
in etwa auf Höhe der halben Länge des Tampons ange-
ordnet ist. Dies bietet den Vorteil, daß nach Aufreißen
der Schutzhülle mittels des Aufreißbandes diese in zwei
im wesentlichen hülsenförmige Abschnitte aufgeteilt ist,
von denen der eine das vordere Ende und der andere
das diesem gegenüberliegende hintere Ende des Tam-
pons umschließt. Durch axiales Auseinanderziehen die-
ser beiden Abschnitte, wodurch gleichzeitig der mit dem
hinteren Abschnitt verbundene, aus dem Grundkörper
herausgeführte Teil des Fadens langgestreckt wird, läßt
sich dann die Schutzhülle von dem Tampon entfernen,
ohne daß dieser Gefahr läuft, beschädigt zu werden.
[0010] Verfahrensmäßig wird die obige Aufgabe bei
einem Verfahren zum Verpacken eines Tampons, der
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von im wesentlichen zylindrischer Gestalt ist, mit einem
in Einführrichtung vorderen Ende, welches abgerundet
oder kegelig geformt ist, sowie einem hinteren Ende mit
einer Stirnfläche, aus der ein mit einem Teil seiner Län-
ge in dem Tampon befestigter Faden oder Bändchen
herausgeführt ist, erfindungsgemäß durch folgende
Verfahrensschritte gelöst:

a) lockeres Fixieren des aus dem Tampon heraus-
geführten Teils des Fadens im Bereich der hinteren
Stirnfläche an dem Tampon zur Sicherung der Lage
des Fadens,

b) vollständiges Umschließen des Tampons ein-
schließlich des locker fixierten Fadens mit einer
Schutzhülle und

c) stoffschlüssiges Verbinden des die hintere Stirn-
fläche des Tampons abdeckenden Teils der Schutz-
hülle mit einem an diesem anliegenden Teilstück
des Fadens.

[0011] Mit einem solchen Verfahren läßt sich der er-
findungsgemäße Tampon fertigen. Ursächlich hierfür ist
vor allem, daß der aus dem Tampon herausgeführte Teil
des Fadens im Bereich der hinteren Stirnfläche zur Si-
cherung der Lage des Fadens locker fixiert und an-
schließend der die hintere Stirnfläche des Tampons ab-
deckende Teil der Schutzhülle stoffschlüssig mit einem
an diesem anliegenden Teilstück des Fadens verbun-
den wird. Auf diese Weise wird beim Abziehen der
Schutzhülle der aus dem Grundkörper herausgeführte
Teil des Fadens gleichzeitig gestreckt und von der rück-
wärtigen Tamponstirnseite gelöst.
[0012] Von besonderem Vorteil ist es, wenn der die
hintere Stirnfläche des Tampons abdeckende Teil der
Schutzhülle mit dem an diesen anliegenden Teilstück
des Fadens durch thermisches Verschweißen mittels ei-
ner der hinteren Stirnfläche gegenüberliegenden Hitze-
quelle verbunden wird. Dies gewährleistet eine sichere
Befestigung des Fadens an der Schutzhülle während
des Abziehens derselben, insbesondere solange, bis
der Faden langgestreckt ist und aufgrund der dann auf-
tretenden Zugbeanspruchung von der Schutzhülle ge-
trennt wird. Durch diese Anordnung der Hitzequelle ist
ein punktuelles thermisches Verschweißen sicherge-
stellt, ohne daß andere Bereiche der Schutzhülle beein-
trächtigt werden. Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus,
daß durch das Verschweißen von Schutzhülle und Fa-
den gleichzeitig die Schutzhülle weitgehend luft- und
feuchtigkeitsdicht verschlossen wird.
[0013] Hinsichtlich einer vorteilhaften Verfahrensfüh-
rung wird ferner vorgeschlagen, daß die Einwirkungs-
dauer der Hitzequelle 0,2 s bis 1,5 s beträgt bei einer
Temperatur des verwendeten Heizelements zwischen
80°C und 250°C.
[0014] Um eine besonders einfache Handhabung des
Tampons zu gewährleisten, wird schließlich vorgeschla-

gen, die Schutzhülle mit einem Aufreißband zu verse-
hen.
[0015] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Gegen-
stände der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spieles, das in der Zeichnung dargestellt ist, und zwar
zeigen im einzelnen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Ver-
schweißens der Schutzhülle eines Tampons
mittels einer dessen hinterer Stirnfläche ge-
genüberliegenden Hitzequelle;

Fig. 2 eine Seitenansicht eines in eine Schutzhülle
eingeschweißten Tampons mit geschlosse-
nem Aufreißband;

Fig. 2a eine Ansicht des unverdeckten hinteren En-
des des Tampons gemäß Fig. 2;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Tampons gemäß Fig.
2 mit entferntem Aufreißband;

Fig. 3a eine Ansicht des durch die Schuzthülle ver-
deckten hinteren Endes des Tampons ge-
mäß Fig. 2;

Fig. 4 eine Seitenansicht des Tampons gemäß Fig.
3 mit auseinandergezogener Schutzhülle
und

Fig. 5 eine Seitenansicht des Tampons gemäß Fig.
4 mit vollständig entfernter Schutzhülle und
sich frei erstreckendem Faden.

[0016] Der in den Fig. 1 bis 5 zu erkennende Tampon
1 besteht aus einem im wesentlichen zylindrischen
Grundkörper 1.1, der mit einem in Einführrichtung vor-
deren, abgerundeten oder kegeligen Ende 1.2 und einer
hinteren planen Stirnfläche 1.3 versehen ist. Aus der
hinteren Stirnfläche 1.3 ist ein in dem Grundkörper 1.1
befestigter Faden 2 herausgeführt, wie insbesondere
den Fig. 4 und 5 zu entnehmen ist. Während der Tam-
pon 1 aus einem in die zuvor beschriebene Form ge-
preßten Faservliesmaterial besteht, ist der Faden 2 aus
Baumwolle oder Zellwolle gefertigt. Der Grundkörper
1.1 ist zudem mit sich in Längsrichtung erstreckenden
Rippen 1.4 versehen.
[0017] Der in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Tampon 1
ist von einer Schutzhülle 3 umschlossen, die sich aus
einem annähernd hülsenförmigen hinteren Abschnitt
3.1, der das hintere Ende mit der Stirnfläche 1.3 des
Tampons 1 umschließt, und einem annähernd hülsen-
förmigen vorderen Abschnitt 3.2, der das vordere Ende
1.2 des Tampons 1 umschließt, zusammensetzt. In etwa
auf Höhe der halben Länge des Tampons 1 ist an der
Innenseite der Schutzhülle 3 ein Aufreißband 4 um den
Umfang des Tampons 1 herum angeordnet. Die Schutz-
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hülle 3 sowie das Aufreißband 4 sind aus einer glaskla-
ren Folie, beispielsweise Cellophan gefertigt. Alternativ
kann die Schutzhülle 3 und das Aufreißband 4 auch aus
Polypropylen bestehen.
[0018] Zum Verpacken des Tampons 1 mit der
Schutzhülle 3 wird als erstes der aus dem Grundkörper
1.1 herausgeführte Teil des Fadens 2 locker im Bereich
der hinteren Stirnfläche 1.3 des Tampons 1 fixiert, wie
insbesondere in den Fig. 2a und 3a ersichtlich. An-
schließend wird der Tampon 1 einschließlich des locker
fixierten Fadens 2 vollständig von der Schutzhülle 3 um-
schlossen. Zum Schluß wird der die hintere Stirnfläche
1.3 des Tampons 1 abdeckende Teil 3.3 des hinteren
Abschnitts 3.1 der Schutzhülle 3 verschweißt und auf
diese Weise gleichzeitig mit einem an diesem anliegen-
den Teilstück des Fadens 2 verbunden.
[0019] Das thermische Verschweißen des abdecken-
den Teils 3.3 zum Schließen der Schutzhülle 3 und zum
Verbinden mit dem Faden 2 ist in Fig. 1 dargestellt. Zu
erkennen ist, daß sich der Tampon 1 dabei in einer sack-
lochartigen Aufnahme 5 befindet, die den Tampon 1 bis
auf den Bereich der hinteren Stirnfläche 1.3 vollständig
umschließt. Der hinteren Stirnfläche 1.3 gegenüberlie-
gend ist ein Heizelement 6 anordbar, wie durch den
Doppelpfeil in Fig. 1 angedeutet ist, mit dem punktuell
der die hintere Stirnfläche 1.3 des Tampons abdecken-
de Teil 3.3 der Schutzhülle 3 erwärmt wird. Bei einer Ein-
wirkungsdauer von 0,2 s bis 1,5 s beträgt hierfür die
Temperatur zwischen 80°C und 250°C.
[0020] In den Fig. 2 und 2a bzw. 3 und 3a ist der auf
zuvor beschriebene Weise mit der Schutzhülle 3 verse-
hene Tampon 1 gezeigt. Im in Fig. 2 erkennbaren Zu-
stand befindet sich das Aufreißband 4 noch unter der
Schutzhülle 3 zwischen dem vorderen Abschnitt 3.2 und
hinteren Abschnitt 3.1 der Schutzhülle 3, so daß der
Tampon 1 weitgehend luft- und feuchtigkeitsgeschützt
versiegelt ist. Im in Fig. 3 zu erkennenden Zustand ist
das Aufreißband 4 bereits entfernt. Der vordere Ab-
schnitt 3.2 sowie der hintere Abschnitt 3.1 der Schutz-
hülle 3 lassen sich nun in entgegengesetzter axialer
Richtung von dem Tampon 1 abziehen, wie in Fig. 4 er-
sichtlich. Vorteilhafterweise wird zuerst der hintere Ab-
schnitt 3.1 der Schutzhülle 3 abgezogen und während-
dessen der Tampon 1 an dem vorderen Abschnitt 3.2
der Schutzhülle 3 gehalten. Auf diese Weise wird ein
vorzeitiges Berühren des Tampons 1 mit den Fingern
vermieden, wodurch der Tampon 1 vor Beschädigung
oder Verunreinigung geschützt bleibt. Hierbei kommt
auch zum Tragen, daß beim Abziehen des hinteren Ab-
schnitts 3.1 der Schutzhülle 3 der die hintere Stirnfläche
1.3 des Tampons 1 abdeckende Teil 3.3 der Schutzhülle
3, der mit dem an diesem anliegenden Teilstück des Fa-
dens 2 verbunden ist, diesen streckt, so daß der Faden
2 vom Tampon 1 losgelöst wird. Ist der Faden 2 vollstän-
dig gestreckt, so wird die Verbindung zwischen Faden
2 und dem Teil 3.3 der Schutzhülle 3 aufgrund der dann
auftretenden Zugspannung getrennt, so daß sich der
Faden - wie insbesondere in Fig. 5 erkennbar - frei er-

strecken kann.
[0021] Mit dem zuvor beschriebenen Tampon sowie
Verfahren zum Verpacken desselben wird eine bei der
Anwendung verbesserte Handhabung erreicht. Indem
ein Teilstück des Fadens 2 mit der Schutzhülle 3 ver-
bunden ist, wird gleichzeitig mit Entfernen der Schutz-
hülle 3 der aus dem Grundkörper 1.1 herausgeführte
Teil des Fadens 2 von dem Tampon 1 gelöst. Ein um-
ständliches und aufwendiges manuelles Lösen des Fa-
dens 2 von dem Tampon 1 wird dadurch hinfällig. Nicht
zuletzt läßt sich auf diese Weise der Tampon 1 vor Be-
schädigungen schützen, da keine Faserverbände her-
ausgelöst werden.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Tampon

1.1 Grundkörper

1.2 vorderes Ende

1.3 hintere Stirnfläche

1.4 Rippe

2 Faden

3 Schutzhülle

3.1 hinterer Abschnitt

3.2 vorderer Abschnitt

3.3 abdeckende Teil

4 Aufreißband

5 Aufnahme

6 Heizelement

Patentansprüche

1. Tampon (1), insbesondere für die Frauenhygiene,
bestehend aus einem im wesentlichen zylindri-
schen Grundkörper (1.1) mit einem in Einführrich-
tung vorderen Ende (1.2), das abgerundet oder ke-
gelig geformt ist, sowie einem hinteren Ende mit ei-
ner Stirnfläche (1.3), aus der ein mit einem Teil sei-
ner Länge in dem Grundkörper (1.1) befestigter Fa-
den (2) oder ein Bändchen herausgeführt ist, wobei
Grundkörper (1.1) und Faden (2) von einer zur Be-
nutzung des Tampons (1) entfernbaren Schutzhülle
(3) umschlossen sind,
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dadurch gekennzeichnet,
daß der aus dem Grundkörper (1.1) herausgeführte
Teil des Fadens (2) bei von der Schutzhülle (3) um-
schlossenem Tampon (1) vollständig im Bereich der
hinteren Stirnfläche (1.3) angeordnet ist, wobei ein
an dem die hintere Stirnfläche (1.3) des Tampons
abdeckenden Teil (3.3) der Schutzhülle (3) anlie-
gendes Teilstück des Fadens (2) durch thermisches
Verschweißen mit der Schutzhülle (3) verbunden
ist.

2. Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß zum Entfernen der Schutzhülle (3) ein Auf-
reißband (4) vorgesehen ist, das vorzugsweise um
den Umfang des Tampon (1) herum auf Höhe der
halben Länge des Tampon (1) angeordnet ist.

3. Verfahren zum Verpacken eines Tampons (1), der
von im wesentlichen zylindrischer Gestalt ist, mit ei-
nem in Einführrichtung vorderen Ende (1.2), wel-
ches abgerundet oder kegelig geformt ist, sowie ei-
nem hinteren Ende mit einer Stirnfläche (1.3), aus
der ein mit einem Teil seiner Länge in dem Tampon
(1) befestigter Faden (2) oder Bändchen herausge-
führt ist, mit den folgenden Schritten:

a) lockeres Fixieren des aus dem Tampon (1)
herausgeführten Teils des Fadens (2) im Be-
reich der hinteren Stirnfläche (1.3) an dem
Tampon (1) zur Sicherung der Lage des Fa-
dens (2),

b) vollständiges Umschließen des Tampons (1)
einschließlich des locker fixierten Fadens (2)
mit einer Schutzhülle (3) und

c) stoffschlüssiges Verbinden des die hintere
Stirnfläche (1.3) des Tampons (1) abdecken-
den Teils (3.3) der Schutzhülle (3) mit einem an
diesem anliegenden Teilstück des Fadens (2).

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der die hintere Stirnfläche (1.3) des
Tampons (1) abdeckende Teil (3.3) der Schutzhülle
(3) mit dem an diesen anliegenden Teilstück des
Fadens (2) durch thermisches Verschweißen mit-
tels einer der hinteren Stirnfläche (1.3) gegenüber-
liegenden Hitzequelle (6) verbunden wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einwirkungsdauer der Hitzequel-
le (6) 0,2 s bis 1,5 s bei einer Temperatur des ver-
wendeten Heizelementes (6) zwischen 80°C und
250°C beträgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schutzhülle (3)
mit einem Aufreißband (4) versehen wird.

Claims

1. Tampon (1), in particular for feminine hygiene, con-
sisting of an essentially cylindrical base body (1.1)
having, in the insertion direction, a front end (1.2)
which is rounded or cone-shaped and a rear end
with an end face (1.3) from which there protrudes a
string (2) or small strip which is fastened by part of
its length in the base body (1.1), wherein base body
(1.1) and string (2) are enclosed by a protective
sleeve (3) which can be removed in order to use the
tampon (1), characterized in that the part of the
string (2) which protrudes from the base body (1.1)
is completely arranged in the region of the rear end
face (1.3) when the tampon (1) is enclosed by the
protective sleeve (3), wherein a part of the string (2)
which adjoins the part (3.3) of the protective sleeve
(3) that covers the rear end face (1.3) of the tampon
is connected to the protective sleeve (3) by thermal
bonding.

2. Tampon according to Claim 1, characterized in
that a tear strip (4) is provided for removing the pro-
tective sleeve (3), said tear strip preferably being
arranged around the circumference of the tampon
(1) half-way along the length of the tampon (1).

3. Method of packaging a tampon (1) which is of es-
sentially cylindrical shape having, in the insertion di-
rection, a front end (1.2) which is rounded or cone-
shaped and a rear end with an end face (1.3) from
which there protrudes a string (2) or small strip
which is fastened by part of its length in the tampon
(1), said method comprising the following steps:

a) loosely fixing the part of the string (2) which
protrudes from the tampon (1) in the region of
the rear end face (1.3) to the tampon (1) in order
to secure the position of the string (2),
b) completely enclosing the tampon (1) includ-
ing the loosely fixed string (2) by a protective
sleeve (3), and
c) materially connecting the part (3.3) of the
protective sleeve (3) which covers the rear end
face (1.3) of the tampon (1) to a part of the string
(2) which adjoins said protective sleeve.

4. Method according to Claim 3, characterized in that
the part (3.3) of the protective sleeve (3) which cov-
ers the rear end face (1.3) of the tampon (1) is con-
nected to the part of the string (2) which adjoins said
protective sleeve by thermal bonding by means of
a heat source (6) located opposite the rear end face
(1.3).

5. Method according to Claim 4, characterized in that
the duration of exposure to the heat source (6) is
0.2 s to 1.5 s at a temperature of the heating ele-
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ment (6) used of between 80°C and 250°C.

6. Method according to any of Claims 3 to 5, charac-
terized in that the protective sleeve (3) is provided
with a tear strip (4).

Revendications

1. Tampon (1), en particulier pour l'hygiène féminine,
constitué d'un corps de base (1.1) sensiblement cy-
lindrique avec une extrémité avant (1.2) dans le
sens d'introduction qui a une forme arrondie ou co-
nique ainsi qu'une extrémité arrière avec une sur-
face frontale (1.3) hors de laquelle sort un fil (2) fixé
sur une partie de sa longueur dans le corps de base
(1.1) ou une bandelette, le corps de base (1.1) et le
fil (2) étant entourés d'une enveloppe de protection
(3) amovible pour l'utilisation du tampon (1), carac-
térisé en ce que la partie du fil (2) sortant du corps
de base (1.1) dans le tampon (1) entouré par l'en-
veloppe de protection (3) se trouve entièrement
dans la zone de la surface frontale arrière (1.3),
moyennant quoi une portion du fil (2) s'appuyant sur
la partie (3.3) de l'enveloppe de protection (3) re-
couvrant la surface frontale arrière (1.3) du tampon
est reliée à l'enveloppe de protection (3) par soudu-
re thermique.

2. Tampon selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour enlever l'enveloppe de protection (3),
il est prévu une bande d'arrachage (4) qui est pla-
cée, de préférence, autour de la circonférence du
tampon (1) à la hauteur de la demi-longueur du tam-
pon (1).

3. Procédé destiné à conditionner un tampon (1), qui
a une forme sensiblement cylindrique, avec une ex-
trémité avant (1.2) dans le sens d'introduction qui a
une forme arrondie ou conique ainsi qu'une extré-
mité arrière avec une surface frontale (1.3) hors de
laquelle sort un fil (2) ou une bandelette fixé sur une
partie de sa longueur dans le tampon (1), avec les
étapes suivantes :

a) fixation lâche de la partie du fil (2) sortant du
tampon (1) dans la zone de la surface frontale
arrière (1.3) au tampon (1) pour maintenir la po-
sition du fil (2),

b) encapsulation complète du tampon (1) y
compris du fil (2) fixé de manière lâche dans
une enveloppe de protection (3) et

c) liaison solidaire avec la matière de la partie
(3.3) recouvrant la surface frontale arrière (1.3)
du tampon (1) avec une portion du fil (2) s'ap-
puyant sur celle-ci.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la partie (3.3) de l'enveloppe de protection
(3) recouvrant la surface frontale arrière (1.3) du
tampon (1) est reliée à la portion du fil (2) s'appuyant
sur celle-ci par soudure thermique à l'aide d'une
source de chaleur (6) opposée à la surface frontale
arrière (1.3).

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la durée d'effet de la source de chaleur (6)
est comprise entre 0, 2 s et 1,5 s à une température
de l'élément chauffant utilisé (6) comprise entre
80°C et 250°C.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
3 à 5, caractérisé en ce que l'enveloppe de pro-
tection (3) est munie d'une bande d'arrachage (4).
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